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„SIEBENTER ABSCHNITT 

Verantwortlichkeit für Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 

§ 4 5

Ordnungswidrigkeiten

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) den in Durchführung des § 2 Absätze 2 und 5, des § 6 Abs. 4, der §§ 14, 

17, 21 Abs. 3, des § 41 Abs. 3 von den zuständigen Staats- und Wirt
schaftsorganen festgesetzten Verboten, Verpflichtungen oder getroffe
nen Maßnahmen zuwiderhandelt

b) den Kontrollen, Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen der Or
gane des staatlichen Gesundheitswesens bzw. der zuständigen Hygiene
inspektion gemäß § 5 Abs. 1, § 15 Abs. 2 und § 20 nicht nachkommt

c) die Melde- und Auskunftsverpflichtungen gemäß § 11, § 28 Abs. 3 
oder § 29 Abs. 2 nicht erfüllt

d) den gesetzlichen Verboten oder der Untersagung oder Beschränkung 
der Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit gemäß § 18 zuwiderhandelt, 
der Untersuchungs- bzw. Behandlungspflicht gemäß § 28 nicht nach
kommt, die Überweisung zur ärztlichen Untersuchung gemäß § 26 
Abs. 2 nicht vornimmt, sich den Pflichtschutzmaßnahmen gemäß § 22 
Abs. 1 nicht unterzieht oder den ärztlichen Anordnungen und Maßnah
men entgegen den Verpflichtungen im § 29 Abs. 1 zuwiderhandelt

e) den Feststellungs- und Schutzmaßnahmen gemäß § 32 Absätze 1 bis 3, 
§ 33 Absätze 1 und 2 oder § 34 Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt oder den 
Verpflichtungen gemäß § 32 Abs. 5 nicht nachkommt

f) die Bestimmungen des Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Bestimmungen über den Verkehr oder die Arbeit mit Erre
gern übertragbarer Krankheiten, Bakteriophagen, Versuchstieren oder 
Sterilisationsgeräten verletzt, Versuchstiere entgegen den Vorschriften 
züchtet oder hält oder entgegen den Vorschriften Sterilisationsgeräte 
herstellt

g) Mittel und Geräte zur Desinfektion und Bekämpfung von Gesund
heitsschädlingen gemäß § 23 Absätze 2 und 3 verbotenerweise verwen
det, herstellt bzw. in den Verkehr bringt oder den Sicherungs- und Über
wachungsmaßnahmen gemäß § 23 Absätze 1, 3, 4 und 5 nicht nach
kommt

h) bei der Durchführung von Schutzimpfungen oder anderen Schutz
anwendungen die Regeln außer acht läßt, deren Befolgung geeignet 
ist, gesundheitliche Schädigungen auszuschließen

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern


